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Revidiertes MWSt-
Gesetz: die 
wichtigsten 
Änderungen 
 
Am 1.1.2010 tritt das revi-
dierte MWSt-Gesetz in 
Kraft. Rund 50 Anpassun-
gen sollen die Anwendung 
der Mehrwertsteuer ver-
einfachen. Den Einheits-
satz und die Abschaffung 
der Ausnahmen von der 
MWSt-Pflicht hat die Bun-
desversammlung auf einen 
späteren Zeitpunkt ver-
schoben. 
Die Steuersatzerhöhungen 
werden auf den 2.1.2011 
in Kraft treten. 
Hier die zehn wichtigsten 
Änderungen: 

1. Steuerpflicht: Die 
Umsatzlimite für die Be-
gründung der Steuer-
pflicht wird neu auf 
100'000 Franken ange-
hoben. Die Ausnahme 
von der Steuerpflicht 
für Unternehmen mit 
einem Umsatz bis 
250'000 Franken und 
einer regelmässigen 
Steuerzahllast von we-
niger als 4'000 Franken 
fällt weg. 
Die bisherigen Optionen 
für die Steuerpflicht, 
falls die gesetzlichen 
Umsatzlimiten nicht er-
reicht werden, sowie für 
Start-up-Unternehmen, 
entfallen zukünftig. 

2. Ort der Besteuerung: 
Neu gilt als Grundregel 

immer der Ort, an dem 
der Empfänger einer 
Dienstleistung seinen 
Sitz oder eine Betriebs-
stätte hat, als der Ort, 
an welchem eine 
Dienstleistung be-
steuert wird. 

Konkret führt das neue 
Gesetz zu folgenden 
Änderungen: 
- Für gastgewerbliche 
Leistungen ist der Ort 
massgebend, wo die 
Leistung tatsächlich er-
bracht wird; bisher Er-
bringerort. 
- Bei Beherbergungs-
leistungen ist der Ort 
massgeblich, an dem 
das Grundstück gelegen 
ist, auf welchem die Be-
herbergungsleistung er-
bracht wird; bisher Er-
bringerortprinzip. 
- Bei Güterbeförde-
rungsleistungen ist 
der Empfängerort 
massgeblich; bisher 
Tätigkeitsort. 
- Für Nebentätigkei-
ten des Transportge-
werbes ist der Empfän-
gerort massgeblich; 
bisher Tätigkeitsort. 
- Bei Architektur- und 
Ingenieurleistungen, 
die sich nicht auf ein 
Grundstück beziehen, 
ist der Empfängerort 
relevant; bisher Erbrin-
gerort.  

3. Rechnungsstellung: 
An 2010 müssen allen 
Leistungsempfängern 

eine Rechnung ausge-
stellt werden, egal ob 
sie steuerpflichtig sind 
oder nicht.  

4. Vorsteuerabzug mit 
mehr Spielraum: mit 
dem neuen MWSt-Ge-
setz fällt die zwingende 
Verknüpfung der Ein-
gangsleistung mit 
einem steuerbaren Aus-
gangsumsatz weg. Für 
den Vorsteuerabzug ge-
nügt der Bezug von Lei-
stungen im Rahmen der 
unternehmerischen 
Tätigkeit. 

Der Vorsteuerabzug für 
Verpflegung ist neu 
vollständig und nicht 
mehr nur zu 50% mög-
lich. 

5. Baugewerblicher 
Eigenverbrauch 
entfällt: ab dem 1. Ja-
nuar muss bei auf eige-
nen Rechnung ausge-
führten baugewerb-
lichen Leistungen keine 
MWSt mehr in Form 
von Eigenverbrauch 
abgerechnet werden.  
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6. Saldosteuersätze mit 
mehr Möglichkeiten: 
neu könnnen Steuer-
pflichtige mit einem 
steuerbaren Jahresum-
satz von bis zu 5 Mio. 
Franken und einer jähr-
lichen Steuerzahllast 
von weniger als 
100’000Franken die 
Saldosteuermethode 
anwenden.  

Neu ist auch, dass je-
weils auf Ende einer 
Steuerperiode von der 
Saldosteuersatzmetho-
de zur effektiven Me-
thode gewechselt wer-
den kann. Eine erneute 
Unterstellung unter die 
Saldosteuersatzmetho-
de ist nach drei statt 
wie bisher fünf Jahre 
möglich.  

7. Auskünfte innert 
nützlicher Frist: Neu 
kann die steuerpflich-
tige Person der Steuer-
verwaltung einen kon-
kret umschriebenen 
Sachverhalt unterbrei-
ten und eine rechts-
verbindliche Aus-
kunft zu den mehr-
wertsteuerlichen Kon-
sequenzen dieses Sach-
verhalts verlangen.  
Unternehmen können 
neu Kontrollen von der 
Steuerverwaltung 
verlangen. 

8.  Strafbestimmungen 
und straflose Selbst-
anzeige: Das gesamte 
Strafrecht wurde voll-
ständig überarbeitet. 
Nur strafwürdiges 
Verhalten wird mit Stra-
fe belegt, nicht aber 
blosse Fehler oder 
Falschinterpretatio-
nen. Bei einer Selbst-
anzeige der steuer-
pflichtigen Person wird 
von einer Strafverfol-
gung abgesehen, wenn 
folgende Voraussetzun-

gen erfüllt sind: - Die 
Selbstanzeige muss er-
folgen, bevor das straf-
bare Verhalten der zu-
ständigen Behörde be-
kannt wird; - Die 
steuerpflichtige Person 
muss die Behörde bei 
der Festsetzung der ge-
schuldeten Steuer un-
terstützen und sich um 
die Wiedergutmachung 
des Schadens bemü-
hen.  

9. Freiwillige 
Versteuerung von 
ausgenommenen 
Umsätzen: Die Mög-
lichkeit für ausgenom-
mene Umsätze zu op-
tieren wird ausgeweitet 
und bedarf keiner Be-
willigung durch die 
ESTV. Neu kann durch 
den offenen Ausweis 
der Steuer für den Um-
satz optiert werden. Die 
Option ist immer so-
wohl gegenüber steuer-
pflichtigen wie nicht 
steuerpflichtigen Perso-
nen möglich.  

10. Ersatz der Margen-
besteuerung durch 
einen fiktiven Vor-
steuerabzug: Der fik-
tive Vorsteuerabzug ist 
möglich, wenn die 
steuerpflichtige Person 
einen gebrauchten indi-
vidualisierbaren beweg-

lichen Gegenstand von 
einer nichtsteuerpflich-
tigen Person erwirbt 
und ihn an einen Ab-
nehmer im Inland 

liefert.���� 
 

 
 

Steuererklärung bei 
Einsprachen von 
Ermessensein-
schätzungen nicht 
nötig 
 
Das Bundesgericht hatte 
den Fall einer Einsprache 
gegen eine Ermessens-
einschätzung zu beurtei-
len. Dabei vertrat die 
Steuerbehörde die Ansicht, 
dass für eine genügende 
Begründung gegen die 
Ermessenseinschätzung 
eine vollständig ausge-
füllte Steuererklärung 
notwendig sei, vor allem 
bei juristischen Personen. 
Sie begnügte sich nicht 
mit einer fehlerhaften Jah-
resrechnung sondern be-
stand auf ihrer Ermessen-
seinschätzung, die mit Fr. 
100'000.- Jahresgewinn 
dem Verlustausweis von 
Fr. 40'000.- des Unter-
nehmens gegenüberstand. 
Das fehlerhafte Unter-
nehmen dagegen verwies 
nur auf ihre Jahresrech-
nung, die sogar Mängel 
aufwies. Eine Steuerer-
klärung wurde nicht nach-
gereicht.  

Das Bundesgericht hat nun 
zugunsten des Unterneh-
mens entschieden. Denn 
das Gesetz schreibt nicht 
vor, dass eine Einsprache 
gegen eine Ermessensein-
schätzung bei Versäumnis 
nur gültig ist, wenn das 
Versäumte nachgeholt 
wird. Deshalb ist das 
Nachreichen einer bisher 
nicht vorgelegten Steuer-
erklärung nicht Voraus-
setzung für eine Ein-
sprache. (Quelle: BGE 

2C_579/2008 vom 

29.4.2009) ���� 
 

 

 
 



Abschreibungen 
gelten als Indiz für 
Geschäftsvermögen 
 
Nimmt ein Steuerpflich-
tiger während Jahren an 
seiner Liegenschaft Absch-
reibungen vor, so wird die 
Liegenschaft zum Ge-
schäftsvermögen ge-
zählt, auch wenn der 
Grossteil zum Privatver-
mögen gehört. Das Bun-
desgericht begründete bei 
einem aktuellen Fall sei-
nen Entscheid auf den 
Überlegungen, dass als 
Geschäftsvermögen alle 
Vermögenswerte gelten, 
die ganz oder vorwiegend 
der selbständigen Er-
werbstätigkeit dienen. Ob 
ein Wertgegenstand dem 
Privat- oder dem Ge-
schäftsvermögen zuzuord-
nen ist, entscheidet sich 
aufgrund der tatsächlichen 
Umstände. Als Kriterium 
dient dabei unter anderem 
die Behandlung des Ge-
genstandes in der Buch-
haltung. Dabei geht es 
nicht nur um die formelle 
Aufnahme oder Nichtauf-
nahme in die Bilanz, son-
dern auch um die konkrete 
buchhalterische Behand-
lung insgesamt, so u.a. 
auch etwa die Vornahme 
von Abschreibungen. 
(Quelle: BGE 2C_475/ 

2008 vom 1.7. 2009) ���� 

 
 

 
 
 

Steuerplanung mit 
Arbeitgeber-
beitragsreserven 
 
Arbeitgeberbeitragsreser-
ven (AGBR) entstehen bei 
den Pensionskassen durch 
eine freiwillige Einzahlung 
des Unternehmens. Das 
Bundesgesetz über die 
berufliche Vorsorge er-
laubt nämlich den Unter-
nehmen, den maximal 
fünffachen Betrag der 
Arbeitgeberbeiträge als 
Reserve vorauszuzahlen. 
Damit kann ein Unterneh-
mer die Vorsorgeeinrich-
tung seines Unternehmens 
vorzeitig mit Beiträgen 
ausstatten und von künf-
tigen Beitragsverpflichtun-
gen entlasten. Gleichzeitig 
kann der Gewinn mit der 
Einzahlung optimiert wer-
den, da eine Einzahlung 
als geschäftsmässig be-
gründeter Aufwand ver-
bucht werden kann. In 
wirtschaftlich schlechteren 
Zeiten lässt sich dann von 
der Reserve der Pensions-
kasse zehren und die vor-
handenen Gelder für das 
operative Geschäft ver-
wenden. 

In der Bilanz des Arbeit-
gebers können die AGBR 
später ganz oder teilweise 
als Aktivum ausgewiesen 
werden. Eine Aktivierung 
ist nicht nur im Jahr der 
Bildung, sondern auch 
später noch möglich.  

AGBR einzahlen können 
alle Unternehmen, solche 
mit eigener Vorsorgestif-
tung und auch solche, die 
sich einer Sammelstiftung 
angeschlossen haben. ���� 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ablauf der 
Versicherungs-
deckung nach 
Beendigung des 
Vorsorge-
verhältnisses 
 
Üblicherweise endet mit 
der Lohnzahlung das Ar-
beitsverhältnis und somit 
auch die Versicherungs-
unterstellung. In der be-
ruflichen Vorsorge endet 
die Unterstellung einen 
Monat später, nämlich mit 
der sog. Nachdeckungs-
frist. So bezahlt die bis-
herige Vorsorgeeinrichtung 
während einem Monat 
nach Auflösung des Vor-
sorgeverhältnisses noch 
Risiken für Invalidität und 
Tod.  

Bezahlt nun ein Arbeit-
geber seinem Mitarbeiten-
dem weiterhin den Lohn, 
z.B. als Schadenersatz für 
nicht geleistete Prämien 
an die Krankentaggeldver-
sicherung, so gilt das nicht 
als stillschweigende Ver-
längerung des Arbeitsver-
hältnisses. Und somit 
deckt die Vorsorgeeinrich-
tung auch keine Invalidi-
tätsfälle, die einen Monat 
später vorfallen. Die Ver-
sicherungsdeckung bei 
Lohnfortzahlungen ist also 
immer genau zu prüfen. 
(Quelle: BGE 9C_663/ 

2008 vom 19.12.08) ���� 

 
 

 
 



Kein Zwang zum 
frühzeitigen Bezug 
der BVG für ältere 
Arbeitnehmer 
 
Versicherte, die die Vor-
sorgeeinrichtung zwischen 
dem frühest möglichen 
Vorbezugsalter und dem 
ordentlichen reglementa-
rischen Rentenalter verlas-
sen, können neu die Frei-
zügigkeitsleistung bean-
spruchen, wenn sie ihre 
Erwerbstätigkeit weiter-
führen oder arbeitslos ge-
meldet sind. Nach bundes-
gerichtlicher Rechtspre-
chung durften die Vorsor-
geeinrichtungen bisher in 
ihren Reglementen vor-
sehen, dass Versicherte 
die Altersrente in jedem 
Fall beziehen müssen, 
wenn ihr Arbeitsverhältnis 
in der Zeitspanne zwi-
schen frühestmöglichem 
Vorbezugsalter und or-
dentlichem reglementari-
schen Rentenalter endet. 
Ein Anspruch auf die Frei-
zügigkeitsleistung stand 
den Versicherten selbst 
dann nicht zu, wenn sie 
weiterhin erwerbstätig 
waren. Der frühzeitige 
Rentenbezug ist oft mit 
Nachteilen wie der lebens-
länglichen Kürzung der 
Rente verbunden. 

Die Gesetzesänderung, die 
auf den 1. Januar 2010 in 
Kraft tritt, baut somit für 
ältere Arbeitnehmer ein 
Hindernis im Bereich der 
sozialen Sicherheit ab und 
fördert deren längere Ar-
beitsmarktbeteiligung. 
(Quelle: Bundesamt für 

Sozialversicherungen) ���� 
 

 
 
 
 

 

Maurer und 
Strassenbauer aus 
Deutschland den 
Schweizern 
gleichgestellt 
 
In einem wegweisenden 
Urteil hat das Bundes-
gericht entschieden, dass 
die Berufsdiplome von 
deutschen Maurern und 
Strassenbauern den 
Schweizer Diplomen 
gleichgestellt sind. Damit 
verhindert das Bundesge-
richt Lohndumping, indem 
ausländische Arbeitskräfte 
eingesetzt werden um die 
Mindestlöhne in der 
Schweiz zu unterlaufen. 
(Quelle: BGE 4A_290/ 

2009 vom 12.8.2009) 
 

 

 
 
 

Mieter müssen 
nicht in den 
Erneuerungsfonds 
zahlen 
 
Gemäss dem Entscheid 
des Bezirksgerichts 
Schwyz ist es dem Ver-
mieter nicht erlaubt, den 
Mieter zu Zahlungen in 
einen „Erneuerungsfonds“ 
zu verpflichten. Eine 
solche Vereinbarung wäre 
nichtig und der Vermieter 
müsste alle erhaltenen 

Zahlungen zurückzahlen. 
(Quelle: Bezirksgericht Kt. 

SZ, 28.1.09) ���� 
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